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3.4 Bankkonten und Schulden im Erbfall

Bankkonten
Wenn der Inhaber eines Bankkontos, eines Banksafes oder eines Bankdepots 

stirbt, ist die Bank verpflichtet, das Nachlassvermögen sicherzustellen. 

Ob das Konto, der Safe bzw. das Depot gesperrt wird oder nicht, hängt davon ab, 

ob es sich um ein Einzel- oder um ein Gemeinschaftskonto handelt. Bei einem 

Einzelkonto ist nur der Kontoinhaber verfügungsberechtigt. Stirbt dieser, wird 

das Konto gesperrt. Bei Gemeinschaftskonten unterscheidet man zwischen 

UND-Konten und ODER- Konten. Wenn jeder Kontoinhaber einzelverfügungs-

berechtigt ist (ODER-Konto), muss das Konto nicht gesperrt werden. Bei einem 

UND-Konto (gemeinsame Verfügungsberechtigung) muss das Konto gesperrt 

werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Hausbank!

Schulden
Nicht nur das Vermögen, auch die Schulden einer verstorbenen Person gehen 

auf den Nachlass über. Bevor man eine Erbschaft annimmt, sollte man sich 

daher informieren, ob die verstorbene Person Schulden hinterlassen hat. 

Der Nachlass kann unbedingt und bedingt angenommen werden. Bei der 

unbedingten Annahme haften die Erben auch für Schulden, von deren Existenz 

sie nichts wussten. Bei der bedingten Annahme haften die Erben nur für die 

Schulden, die durch den Nachlass gedeckt werden.

Darüber hinaus ist es ratsam, sich im Todesfall die Versicherungen des 

Verstorbenen genau anzuschauen und Kontakt mit dem Versicherungsvertreter 

bzw. der Versicherungsgesellschaft aufzunehmen.

Informieren Sie sich bei Ihrer kontoführenden Bank oder beim 
Notar bzw.Rechtsanwalt!
 Siehe auch Kapitel 5 Nachlassregelung.


